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93 Schenken Sie Ihrer Haushaltshilfe eine Million?

E¡nst Marschner

JUDIKATUR
ZIVILRECHT geleitet von Klaus Oberndorfer

95 OLG: Keine Zuständigkeit des Firmenbuchgerichts zur Entgegenahme von Forderungsanmeldungen
in der Liquidation einer Privatstiftung
OLG I7ien 12. 5 .2017 ,28 R 326116s (Anmerkung von Maximilian Eiselsberg)

98 OLG: Vergütungsanspruch des Vorstandsmitglieds für auf Grund eines Verstoßes gegen

S 17 Abs 5 PSG rechtsgrundlos erbrachte anwaltliche Leistungen
OLG Wien 26.7.201,8,6 R 52l18p (Anmerkung von Maximilian Eiselsberg)

108 OGH: Die nachträgliche Einführung eines Anderungsrechrs des Zweitstifters in Ausübung
des bestehenden Änderungsrechrs des Erststifters ist nichr zulässig
OGF{ 24.5.2078, 6 Ob 7 1 I L8m

110 OGH: Zur Unterbrechung eines Abberufungsverfahrens gemäß $ 27 Abs 2 PSG
oGH 28.6.2018, 6 0b 72t78h

114 OGH: Kein Recht auf Akteneinsicht des (potenziellen) Vertragspartners der Privatstiftung
im Genehmigungsverfahren nach $ 17 Abs 5 PSG
OGH 28.6.20i8, 6 Ob 10911,82

115 OGH: Rekurslegitimation des Stifters gegen die Abweisung eines Begehrens auf Eintragung
der Änderung der Stiftungserklärung
OGH 31.8.2018, 6 Ob 13711,8t

ABGABENRECHT geleitet von Ernst Marschner

118 VwGH: Zaîechnang der Einkünfte bei Kapitalvermögen nach dem wirtschaftlichen Eigentum
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lageforderung, derentwegen das Kaduzierungsverfahren ein-
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Selle 2225
BGH, 1.0.7.201.8 -LIZB 24/14 ,t .

$ 37-b'Musterentscheid zu Schadensersatzansprüchen aus
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Musterverfahrens zuruckweisenden Entscheidung des OLG
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Zur Frage, ob die Gebühren für die gesetzlich vorgeschriebe-
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dürfen als für vergleichbare Girokonten

Seite 2248
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Seite 2251"
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Keine vom Landgericht nicht zugelassene Beschwerde nach
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600 € nicht übersteigt
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GWG, GeldwäscheG, GeldtransferVO, relevante Vorgaben 2259
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g

ti , ' ';i'.../,/
,.l"I
' ; '.' '.' :.:;

2'763



II Inhaltsverzeichnis ZInsO 50/2018

. Insolvenzkapitalmarktrecht

Verjährungsbeginn für Rückgriffansprüche gegen Fond'Initiatoren . ' .

BGH, Beschl. v. 15. ll. 2018 - IXZR 60/18

Rückzahlung von Ausschüttungen auch bei angezeigter drohender Zahlungsunfähigkeit

OLG Hamburg, Urt. v. 2. I1. 20IB - 11 U 17/18

. Arbeits- und Sozialrechf

Verpflichtung des Ttägers der Insolvenzsicherung zvr Zahlungvon Übergangsgeld im Fall der Insolvenz des

Arbeitgebers
BAG, Urt. v. 20. 3. 2018 - 3 AZR 277/16

Insolvenzgeld: ,,Durchhalteprämier, zur Sicherstellung der geplanten Geschäftsfortführung kein insolvenzgeldfähiges

Arbeitsentgelt.....
LSG Niedersachsen-Bremen. Urt. v.29.5.2018 - L7 AL6/17

Mit diesel Ausgabe verteilen wir eine Beilage der Verlag C.H. Beck oHG
Wir bitten um freundliche B eachtung.

2765

2766

2768

2'772

HERAUSGEBER
Herausgeber:

Prcf. Dr Chrislian Buger RA Dt: !Ésanv Bemer Michael Bretz' RA Dt: Christian

Brünk¡nans . RA Dr. Jan de Weerth' Prof. Dr Ulrich Foerste ' RA Dx Michael C. Frege'

RIAG Frank Frind. R'SGH Prof. Dr Markus GehrleiÌt Prcf' Dt Hugo Grote' RA Dr
An¡lreas Henkel . WP/S¡B Michael Hemawts' Prof. Dt Heriben Hirte ' RíAG Martin

Hotslkotte. Pr¿ß. LC a.D- Prof. Dr. Michael Huber RA Peter J' Hiltzen' RA Dr Karen

Kuder RA Dr Norbert Küpper RiAG Dr Peter lørothe'ProJ Dn llolfgang Marctzke'

PD Dr Sebdstiail Mock' RA Patrick Mückl ' Pmf. Ðr Bettína Nu¡øer-Kmutsasser '
RA Dr Manfrerl Ohermüller Vors. R\OLG Dt: Dietmc¿r Onusseif ' RA Pntf' Dr Klau's

Pannen. RíBCH Pruf. Dr Gerhatd Pape ' RA Dr Christoph Poenzgen ' RA Stephan

Ries ' Prcf. Dr Thorus Rönnau' Ptof. Dr Jessica Schmidt ' R|BGH a'D' Pmf' Dr Lurz

Strohn. R\BCH u.D. Cethutd Vll ' A&A Raimund ll'cyan/

Schriftleinng:

RA Prof. Dr Harc Haanneyer

IMPRESSUM
Wolters Klutt¡er Deutschland GmbH
Carl Heymanns Verlag
Lwemburger Str.449, 50939 K¡tln
hap : //ww w. i rc o lv eilzre cht j urion. de

Ku¡tdensemice: (0 26 31 ) 801-22 22

Ers cheín ungs w eús e : w öc lß nt lic h

Anzeigenveiltauf : Janosch Klei brink
Teleþn: (42 2l ) 9 43 73-77 19
E - M ai I : Janos ch. K lei b rink@ w o lters kluw er com

Anzeigendispositian : Kurin Oden in g
Tclof¡n lñ) 7 I I O ¿1 7 1-77 tçO

E-Mai I : anze íg en @ w o lte rs kluw e r c om

Schriftleiler: Rechtsonwalt Prcf. Dr. iun Hans Hmmeyer
E-M aíl: hans. haarrcyer@ t-online. de
Manuskripte erbeten an tlen Schriftleiter

Redaktìon: Anke lnsch, Kathrin Gehrlein
Lwemburger Str 449, 50939 Köln
Teleþn: (02 2l) S 43 73-70 69
E - M ail : Zl ns O. redaktion @ w o hers kluw et: com

B ezugspreis ztgL Vers an dkosn n
(rcnatlich ím Voraw): € 62,40
Preisf)r das Einzelh{t: €27,00

Kündígungstríst:
6 Wochen zum End,e des Bezugsjahres

Herste&ung: William ka &Tag GmbH, München

Grü t ú u n g s h erau s g e b e r :

R1BCH a.D. Hms-Peter Kirehhof 'Vors' R\EGH a.D Dr G¿rhtrt Krefr'Vors' RILAG

a.D. EtlßhDíeter Berscheid' R1BGH Prof. Dr Gerhard Pape' PruÍ' Utlo Hintzen' P¡of'

Dr Heribert Hirte' RA Dr Manfred Obermülle r RA WoÜ'SugWulzl? ' RA D¡ Kaßtm

Förster. Micháe¡ B¡etz' Prof. Dr. Hugo Grote' RA Martin Notthoff' Dipl 'Klm /StB Gerd

Scht¡he n. OSIA Rairrund Weyantl

U rheber- und Verlagsrechte :

Annah¡ne nt¿r von orig¡nalaufsdtæn, die a*sschlíe!3lich dem verkry zur Alleinvenv€rtlnq

in allen Medien angeboten wenlen. Mít der A¡tnahnte des Munuskripts clurch den verlag

äbertr¿igt der Autot- tlenverlagfíir tlie Dauert'onvier Jahren das uusschliet3tiche, tlanach

<las einfache Nutzungsrecht. Dos Nutzungsrccht umfNsl insbesondere auch die Befugnis

zur Eirispeícherurtg it Datenbanken sotyie zur weitercn Venielfd¡iEung itn Wege fotome-

chaniscier oder elekuoníscherVerþhren, einschl' Disketten' CD-ROM' DVD und Online-

Dicnsten,

Die Zeitschrift unrl alla in ihr entlnltenen Beítrtige und Abbildungen sind ut'hebeftecht'

lich gerchtitzt. Mit Ausnahne der geselzlich zugelassenett F¿ilLe i.çl eiile uerweilunS

ohne Einwilligung des Verlages anzultissi¿1'

i
a,

rssN l6r5-8032



CR rvzore
R12t

Computer und Recht

Zeitschrift fur die Praxis des Rechts der lnformationstechnotogie

Schriftteitung:

RA Prof. Dr. Michael Bartsch, Karlsruhe ' RA Dr, ti/alte Grútzmacher, LL.M. (London), Hamburg

RA Prof. Niko Härting, Bertin ' RA Sven-Erik Heun, Frankfurt a.M. RA Thomas l-leymann, Frankfurt a.M. , RA Prof,

Dr. Jochen Schneider, lr/unchen , RA Prof. Dr. Fabian Schuster, Dussetdorf Prof. Dr, Indra Spiecker gen.

Döhmann, LL,lr4, (Georgetown Univ,) Prof. Dr. Geratd Spindter, Universität Göttingen

Beirat:

Prof, Dr. Joachim Bornkamm, Vorsitzender Richter am BGH i.R., Karlsiuhe, und Unlversltät RA Prof

lnhalt

Dr. Peter Bräutiga m, München Prof. Dr. Thomas Dreier M.C.J., Universitat Kartsruhe RA Stelan Ernst,

Freiburg/Br. Dr. J ens-1. Gaster, Europälsche Kommission, Brüsset nA Pròt. Ot', Direktor des

Cybercrime Research Institute, Köln Prof. Dr. Dirk Heckmann, Universität Passau Dr. Thomas Hoeren,

Universität lr/ünster ' Dr.-lng. Peter Hoppen, Köln PA Dipl.-Phys. Markus Hössle, Stuttgart Lothar Jaeger, Vor-

sitzender Richter am 0LG a.D., KöLn Prof. em. Dr, Dr. h.c. Wotfgang Kitian, Leibniz Universität Hannover ' Prof.

Dr. [/ìchael Lehmann, Dipl.-Kfm., Max-Planck-lnstitut und Universìtät [/ünchen Prof. Dr. Ulrich Loewenheim,

Universität Frankfurt a.M. . Prof. Dr. Josef Mehrings, tachhochschute Münster ' Prof. Dr. Axel Metzger, LL.M.

(Harvard), Humbotdt Universität Bertin . RA Prof. Claus-Dieter Mütler-Hengstenberg, Böblingen Rechtsinformati-

ker Dr. iur. Falk Peters, Bonn Dr. Peter Rädler, LL.M. (Cambridge, UK), Rechtsanwalt beim BGH RA und Dipt.-

lnform. Dr. Hetmut Redeker, Bonn RA Prof. Dr, Joachim Scherer, LL.M. (Columbia), Frankfurt a.M, RA Dr. Stefan

Schuppert, LL,[/. (Harvard), lMünchen . Prof. Dr. Ulrich Sieber, lt/ax-Planck-lnstitul für aust. und int. Strafrecht,

Freiburg, und Rechtsinformatikzentrum der Universität Munchen Prof. Dr. 0laf Sosnitza, Würzburg Prof. Dr.

Eike Utlmann, Vorsitzender Richter am BGH i.R., Karlsruhe ' Prof. Dr, Hanns Ullrich, Gräfetfing ' Europäische RAin

PD Dr. lrini Vassitaki, Athen . RA Prof. Dr, Friedrich Graf von Weslphalen, Köln ' Prof , Dr. Andreas Wiebe, LL.M.

(Virginia), Universität Göttingen Prof. Dr. iur, Dipl.-Biol. Herbert Zech, Universität Basel

cr-online.de

Neues unter cr-online.de: EuGH, Urt. v.'lB.l0 2018 - C149117, zur Enthaftung des Anschlussinhabers

durch Benennung von Famitienangehörigen

lT und Software

Aufsätze

David Ziegetmoyer- Geheimnisschutz ist eine große Nische - Zu clen unterschätzten Auswirkungen des GeschGehG

Mil eìniger Verspätung wird die Geheimnisschutz-Richttinie durch ein eigenes Stammgesetz umgesetzt, das nicht nur das UWG nachhaltig ver-

ändert, Der Vorteil, dass damit Unternehmensgeheimnisse zuminclest in ihren Rechtsfotgen den Rang eines Schutzrechts erhalten, geht mit der

Notwendigkeit einher, ,,angemessene Schutzmal\nahmen" im Unternehmen zu implementieren. Diese erschöpfen sich keineswegs nur in l\4af5-

nahmen zur lT-sicherheit. Wer untätlg bteibt, wird kúnftig weder vor Gericht, noch an anderer Stette uber Betriebsspionage ktagen können Der

Beitrag soll einige, bistang kaum diskutierte Chancen und Rlsìken der neuen Rechtslage beleuchten.

Christian Stroker/ Nits Wehkomp- lndividuelter Quellcode - Ein Konzept f ur Fatlgruppen zur FeststetLung hinreichender lndìvidualität von

Quetlcode f ür urheberrechtLichen Schutz

Der Beitrag bestimmt zunächst clas lr/erkmat der urheberrechttichen Inciividualität von Quetlcode (ll.). Sodann folgen Ausführungen zu strukturier-

ter programmierung uncl gbjektorlentierung (lll.), die eine konkrete Prüfungsfotge zur Bestimmung eines individuetten QuelLcodes empfehten (lV )'

Erste Standards und Best Practicesr DSGVO in der Praxis am22.01.2018 in Frankfurt/Main I
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lnhalt
Die vorgeschlagene zweistufige Prüfungwird schliet\tich in griffigen Fatlgruppen vatidiert (V.), die auch Aussagen zu nicht modular verfasstem

Quetlcode (Vl,) ermöglichen, bevor die Ergebnisse zusammengefasst werden (Vll.). ..

Daten und Sicherheit

Aufsätze

lliver Roobe / Mortin Schollbruch / Anne Steinbrück - Systematisierung des lT-sicherheitsrechts - Ein Beitrag zu einem konstruktiven

Strukturentwurf

Das lT-Sicherheitsrecht witl die lT-sicherheir schützen, folgt aber weder auf europäischer noch auf deutscher Gesetzgebungsebene einem Ge-

samtentwurf, Der Beitrag geht drei Schlüsselfragen nach - der Modellierung der dem Recht unterworfenen Sysleme (ll.), dem Risikobegr¡ff (lll )

sowiederErmittlungdesStandesderTechnik(lV.) -undentwirftGrundzügeeinerstrukturieÍungdeslT-sicherheitsrechts(V)..........."'

Rechtsprechung

BGH: Unzulässige Kundenzuf riedenheitsumfrage per E-lVaiL (BGH, U rt. v. 10.7.2018 - V 1 7R 225117, ECLI :DE: BGH:20 18:

100718UVt2R225.17.0)

m- Anm. Jens Eckhordt ..

lnternet und E-Commerce

Aufsätze

Guido Aßhoff - Mysterium Abmahnwelle - Der Referentenentwurf zum Schutz vor rechtsmissbräuchticher Abmahnung und seine Wirk-

samkeit in der Praxis - Gerät durch das Vorhaben, Kleinunternehmen vor rechtsmissbräuchllchen Abmahnungen zu schützen, das Welt-

bewerbsrecht aus den Fugen?

Der Beitrag untersucht den Referenlenentwurf zur Stärkung des fairen Wettbewerbs, der Unternehmen vor unseriöser Abmahnpraxis schÜtzen

sotl. Dabei wird die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes (ll.) ebenso hÌnterfragt wie die darin vorgesehenen Ma[Snahmen: Reduzierung finanziel-

[er Anreize, Abschaffung des fliegenden Gerichtsstands, Modifikationen der Anspruchsberechtigung sowie Transparenzpflichten und Beweistast-

umkehr (lll.). Zudem wird die wettbewerbsrechtliche Sanktionierbarkeit von DatenschutzverstölSen kritisch erörtert (lV.). ......,.....

Ðirk Heckmann / Sibylle Gierschmann / Robert Selk - DGRl-stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wett-

bewerbs - Warum Regelungen der DSGV0 keine Marktverhaltensregetungen sein kÖnnen

Der Beitrag präsentiert die von der Deutschen Gesettschaft für Recht und lnformallk e,l (DGRI) abgegebene Stellungnahme zum Entwurf eines

Gesetzes zur Stärkung cles fairen Wettbewerbs. Diô Stettungnahme befasst sich insbesondere mit datenschutzrechtlichen Fragen und konzentriert

sich auf den seit langem umstrittenen Aspekt, ob Datenschutzregelungen zugleich Marktverhaltensregelungen sind - und (nur) dann uber das

UWG abmahnbar wären. Die DGRI strebt insoweit eine Ktarsteltung an, dass die Regetungen der DSGV0 gerade keine l\4arktverhaltensregelungen
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Rechtsprechung

BGH: lnhaltskontrolle von Entgeltktausetn für Setbstausdruck von Eintrittskarten -

,,print@home-0ption"

BGH: Anbieten oder Inverkehrbringen markenverletzender Waren durch Lagerung?

- Davidoff Hot Water lll

BGH: Benutzerkonto eines sozialen Netzwerks vererbbar

BGH: Reichweite der Pfticht einer Rundfunkanstalt zur Unterlassung bestimmter 0n-

line-Äu fseru ngen

(BGH, Urt. v. 23.8.2018 - U|7R192117 , ECLI:DR:BGH:2018:

230818Uil12Rr92.17 0),...,....

( BGH, Besch t, v. 26.7 .2018 - I ZR 70117, ECLI:DE: BGH :2018:

260718812R20.17.0 - Davidoff Hot Water Ill) ........... .....

(BGH, Urt. v.12.1.2018 - lll ZR 183/17, ECLI:DE:BGHr2018

120718Uil12R183.17.0) .............

(BGH, Beschl. v. 12.7 .2018 - I 78 86117, EC Ll : DE: BGH:2018:

120718812886.17,0) . . . , . . . . . . . , . . .
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Rechtsprechung

BGH: Urheberrechtsverletzung durch Krankenhausradio

BGH: Rechtmät5ige Verwendung von Unternehmenskennzeichen ats SchtÜsselwort

in plattforminterner Suchmaschine (BGH, Urt. v. 15,2.2018 - I ZR 20V16, ECLI:DE:BGH:2018:

Telekommunikation und Medien

(BGH. U ECLI:DE:BGH:2018:

'110118U12R85. usradio)

OVG NW: Rechtmätsigkeit der TKG-Beitragssätze für Nutzergruppe Ton-Rundfunk

UKW für 2003 und 2004 (0VG Nordrhein-Westfalen, Urt. v. 12.10.2017 - I A 545/ll)

Report und Technik

Aufsätze

Dovid Soive - Funktionsäquivatep?als Beispiel getungener Digitalregulierung - Eìne Rechtssetzungslechnik, um auf neue Technologien fle-

xibel zu reagieren

Der Beitrag befasst sich mit einer Rechtssetzungst.nrt]nit , Oi, Versucht, flexibel auf neue Technologien zu reagieren, ohne diese bereits im Keim

durch Auflagen zu erdrücken. Im Zentrum sieht der Begriff der ,,Funktionsäquivalenz", der am Beispiel der elektronischen Traditionspapiere des

Transportrechts näher beteuchtet und kritisch mit den juristischen Austegungsmethoden und der Anatogie verglichen wird. . ...... ,'

CR Report

Daten und Sicherheit

EuGH: Zulässiger ZugrifÍ auf TK-daten bei weniger schweren Straftaten (Mandy Hrube)

¡LG Frankfurt: Kein Auskunftsanspruch nach S 14 Abs. 3 TMG gegen Facebook-ltlessenger-Diens| 1ulia Schsfdecker)'

lnternet und E-Commerce

EuGH: Zur Einstufung eines Verkäufers ats Gewerbetreibenden (Mandy Hrube).....'.,,'.

EuGH: Zur Wahrung des Familienfriedens bei illegatem Filesharing (lulia Schafdecker) ....... '

BGH: Vortagefragen an EuGH zur Haftung von Sharehosting-Diensten (Marvin Jâschke)

QLG Köln: Nutzungsverbgt der Domain ,,www.wir-sind-afd,de" fur Blogger ()an Pfeiffer) '

TK und Medien

ËuGH: Schlussanträge des GeneralanwaLts zum deutscheñ Rundfunkbeilrag (Maren Wöbbeking)

Buchbesprechungen

Torsten Bettinger (Hrsg.), Handbuch des Domainrechls (Axel Metzger)
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16)

Genossenschaftsrecht: Satzungsbestimmung über Mindestkapital

einer Genossenschaft, Kündigung eines Mitglieds (0LG Dresden,

Beschl. v. 14.12.2017 - B U 1433/17)

Aktien- und Vertragsrecht: Bestimmung einer Bonuszahlung aus

dem Dienstvertrag eines Vorstandsmitgtieds gem. S 315 BGB (0LG

Frankfurt, Urt. v. 18.4.2018 - 4 U 120117, nrkr.)

Rechts-Report Eberhard Scheffler - Referentenentwurf zum ARUG ll: Verbesserung

der Aktionärsrechte
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Aufsätze

RA Ðr. Martin Schockenhoff /Wiss. Mitorb. Anton Nußbaum- Claw-Back-Klauseln in Vorstandsverträgen
Die Frage nach der angemessenen vorstandsvergütung ist zum Dauerthema geworden. Spätestens seit cjer Letzten Finanz- und \/irtschaftskr.ise
wird nlcht nur über die absolute Höhe von Vorstandsbezügen, sondern auch über Verhaltenssteuerung durch Vergutungsgestaltungen diskutiert.
lvlit dem VorstAG aus dem Jahre 2009 und der damit einhergehenden Neufassung des s 87 Abs. 1 Satz 2 und 3 AktG stelfte der Gesetzgeber klar,
dass durch angemessene vergÜtungsstrukturen eine nachhaltige wlrtschaftriche Entwicklung der Geseltschaft anzustreben ist und variable Ver-
gutungsbestandteile verhaltenssteuernd eingesetzt werden sollen. Claw-Back-Klausetn mit Rückforderungsmögtichkeiren können Teit eines so
ausger¡chteten Vergutungssystems sein. Der soeben veröffenttichle Referentenentwurf zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie
(ARUG ll) sieht vor, dass künftig Aufsichtsrat und Hauptversammlung zwingend darüber abstimmen mussen, ob und gegebenenfalts mit welchem
Inhalt Ctaw-Back-Ktauseln vorzusehen sind. Der Beitrag beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen sowie Gestattungsmöglichkeiten fur
Claw-Back-Ktauseln in Vorstandsverträgen.

Prof. Dr. Mathios Habersack - Das Mitbestimmungsstatut der SE: ,,lst,, oder ,,Soll,,?
Gleich mehrere lnstanzgerichte haben sich jüngst zur Frage geäutSert, ob sich das Mitbesilmmungsstatut einer durch Formwechsel gegründeten
S.E nach dem tatsächtich praktizierten Mitbestimmungsstatut der umgewandelten AG oder nach dem davon gegebenenîatls abweichenden Soll-
li4itbestimmungsstatut dieser AG bestimmt. Die Frage tässt sich, wie nicht zuletzt das nun vorLiegende Fa¡materiat zeigt, nur unter Berücksichti-

RA Ðr' Daniel Lochner / Dr. Torben Mner - Mirteílungspflichten zum Transparenzregister bei der KGaA
Als Kapitalgesellschaft ist die KGaA von den Regetungen des Transparenzregisters betroffen. Die Besonderheiten der Rechtsform und die Auswir-
kungen auf die Transparenzpftichten waren bisher aber nur begrenzt Gegenstand in der Literatur. Der Beitrag geht der îur die Mitteitungspflicht

Aktionsmodul Gesellschaftsrecht, die perfekte 0ntine-Bibliothek. lnktusive Selbststudium nach
S 15 FAOl Jetzt testen: www.otto-schmidt,de/akgr,
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zentralen Frage nach, wer wirtschaftlich Berechtigter der KGaA ist; d¡e untersuchung differenziert zwischen Kommandìtaktionären, Komplementä-

ren und Fällen der KapitalgeseLlschaft & co. KGaA. Die Gestaltungsmögtichkeiten bei der Organisationsverfassung der KGaA und ihr Einfluss auf

die wirtschaftliche Berechtigung bitden die Grundlage der Analyse 830

Kommentar

RA Dr. Hons-peter Löw - AGg-Kontrolle von Vorstandsverträgen - Kommentar zu OLG Frankfurt v. 18.4.2018 - 4 U 120111 ' AG 2018, 852

Éine aktuetLe Entscheidung des OLG Frankfurt beschäft¡gt sich mit der Frage, ob Bonusbedingungen in einem vorstandsdienstvertrag der AGB-

Kontrolle unterliegen. Der Ktäger, Vorstandsmitglied der beklagten Aktiengesettschaft, nimmt die Geseltschaft aufgrund eines Anslellungsvertrages

auf Zahtung eines Bonus in Anspruch. ln dem Anstellungsvertrag war geregelt, dass der Aufsichtsrat eine variable VergÜtung nach billigem Er-

messen gewähren kann. Bei den gewährten variablen Vergutungen sotl es sich ,,in jedem Fatt um freiwillige Zuwendungen" handeln, Der Auf-

sichtsrat hat entschieclen, dem Ktäger keinen Bonus zu gewähren. Wegen des Freiwilligkeitsvorbehatts fuhlte er stch dazu nicht verpftichtet. .....

Rechtsprechung

Aktienrecht: Zustimmung des Aufsichtsrats vor Durchführung bestimmter Arten

von Geschäften, Haftung eines Vorstandsmitgtieds

Konzern- und Betriebsverfassungsrecht: Bitdung eines Konzernbetriebsrats bei

Unternehmenssitz im lnland oder Bestehen einer Teitkonzernspitze im Ausland

Genossenschaftsrecht: Satzungsbestimmung über lúindestkapital einer Genos-

senschaft, Kündigung eines Mitgtieds

Aktien- und Vertragsrecht: Bestimmung einer Bonuszahlung aus dem Dienstver-

trag eines Vorstandsmitglieds gem. S 315 BGB

(BcH, Urt. v. 10.7.2018 - llZR24117)

(BAG, Beschl. v. 23.5,2018 - 7 ABR 60n6)

(0LG Dresden, Beschl. v. 14.12.2017 - I U 1433/17)

(0LG Frankfuri, Urt. v. i8.4.2018 - 4 U 120117)
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Rechts-Report i Antegerschutz

Konnexität von Swap-Geschäften - Divergenz bei den 0bertandesgerichTen (Jochen Weck).

Rechts-Report I Vorstand und Aufsichtsrat
I

Referenienentwurf zum ARUG ll: Verbesserung der Aktionärsrechle (Eberhard Scheffler).,,..

Rechts-Report I HV-Praxis

Notwendigkeit einer Datenschutzerklärung bei der Eintadung zur Hauptversammlung von Aktiengesellschaften (Alexander Löschhorn)
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Ewald Judt / Elaudia Klausegger
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252'7 . B ankomatgebühr & Wiederholungsgefahr.
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2528. Langfristiger Fixzinskredit & aktuelles Zinsniveau.
oGH 21.9.2018,3 0b 143/I8b
2529. Fx-Kredir: keine Pflicht zur Beratung über das,,Stützungsrisiko"
oGH 31. 8.20t8,6ob 132/189
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oGH 31.8.2018,6 0b 140/18h
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g4. Klauseln in einem Verbraucherkreditvertrag, die auf zwingenden nationalen Normen

beruhen, die nachträglich erlassen wurden um einen richtlinienwidrigen Vertrag zu sanieren,

sind nicht vom Anwendungsbereich der Klausel-Rl umfasst.

EuGH (2. Kammer) 20. 9. 2018, C-5lll7
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die Rerhte der Wiedergabe iusbesondere dùrch Vortmg, Funk- und Femsehsendungen, im Magnettonverfahren oder auf elektronischem, digitalem oder
dhnlichem Wege bleiben vorbehalten.

Für den Fall der Annahme und Veröffentlichung des eingereichten Manuskiptes geht das zeitlich und ¡âumlich unbeschrânkte, ausschließliche We¡k-
nutrugsecht für alle Sprachen vomAutor/von dãnAutore-n an den Verlag über. bies giltinsbesondere ftir das RechtaufV€rvielfältigung in allen technischen
Verfahren, de¡ Verbreitung, öffentliÇhen Wiedergabe und Verwertung inledweder, auch elektronischer Fom. Letztere schließt insbesondere das Recht der
Speicherung in Datenbanken, der Veñielfältiguñg auf SpeichemediËn aílerArt, der Ausgabe aus Datenbanken in allen Fomen einschtießlich der Sendung
sowie der Verbreitung von Veruielfliltigungsituõken an die Benutzer von Datenbankeã ein. Die Einreichung d€s Manusk¡iptes gitt als diesbezügliche
trrKmng des E¡nverständnisses zur Einräumung sâmtlicher Rechte durch den Autor/die Autoren. Bei Beiträgen von Arbeitsgruppen wird vorausgesetzt,
dass die Publikation von allen beteiligten Autoreñ genehmigi wotà" un¿ ãu* utt" *it der Einr¿iumung sämtlicñer Rechte an de-n Vèilag einverstandén sind.
M.¡t,deg, für Afiikel und druckfeftige Entscheidungen an den/die Verfasser zu vom Eigentümer und Herausgeber festgesetzteü Sätzen geleisteten Honoril
I st d re U bertraBung sämtl icher Rechte abgegolten. Zugleich erlischt damir die Ausschl-ießlichkeit des eingerãumten Veilagsr€chts nicht mit Ablauf des dem
Jahr des Erscheinens des Beitrags folgenden Kalendujahres. Dieser Zeitraum gilt keinesfalls fti¡ die Ve-ruertung durch Datenbanken,
Es rvi¡tl da¡auf veruiesen, dass alle Angaben in dieser Zeitschdft trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Verlages, des
H-emusgeberu oder der Autoren ausgesc"hlossen ist. Die wieã"igooà *nê"u*u.hsnamen, Handelsnam.n, wa¡enbËzeichnungen usw, iä dieser Zeitschrift
berechtrgt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu derAinah¡ne, dass solche Namen im Sinne der Wren- und Mukenichutz-Gesetzgebung als frei
zu bet¡achten wären und daher vonjedemannienützt rverden dúie;. -

Das OBA richtet sich an Leser beiderlei Geschlechts. Der einfacheren Lesbarkeit haìber wird die männliche Fom venvendet.
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-r Editorial
Von Walter Leiss
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Geu¡el"be'echt
å Gasigärten im öffentlichen Raum im Spannungsfeld von Deregulierung
und intensiver Nutzung . . .

Gastgärten sind zahlreichen Bestimmungen unterworfen. Während im Gewerberecht versucht wurde,
diese Materie einer Deregulierung zu unterziehen, haben sich die tatsächlichen Verhältnisse iZm dem
Betrieb von Gastgärten in den letzten fahren stark verändert, da die ZahI der Gastgärten, insb im städti-
schen Raum, und auch die Nutzung dieser Einrichtungen stark zugenommen hat. Durch diese Entwick-
lung und den damit verbundenen ,,Nutzungsdruck" im öffentlichen Raum sehen sich die Gastgärten auf
öffentlichem Grund einer Vielzahl von einzuhaltenden Normen gegenùber, die den Deregulierungsbe-
mühungen widerstreiten.
Von Dietmar Klose

-l Marktrecht - ein Überblick
Lange wtrr sie erwartet worden, nun ist sie am 1. 10. 2018 in Kraft getreten: die neue Wiener Marktordnung.
Die Diskussionen rund um die Novellierung der städtischen Marktordnung haben gezeigt, welchen Stellenwert

die wöchentlich stattfindenden Verkaufsveranstaltungen, die bereits im Mittelalter als für die städtische Ent-

wicklung entscheidend und als erste Stufe zum Stadtrecht empfunden wurden, heute immer noch haben. Der

Beitrag beschäftigt sich mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die bei der Veranstaltung von Märkten zu

beachten sind, und schafft einen Überblick über die Marktordnungen der Städte Wien, Salzburg und Linz.

Von Nina F elbinger-F orster

156

160

Steuer-RaCan 165

Judikatur
{ Aktuelle Judikatur der Höchstgerichte zur Gemeinde als Steuergläubigerin . . . 167
Zeltliche Befreiung von der Grundsteuer bei Neubauten: Bei der Berechnung der Nutzfläche ist auch ein

,,Technik-/Wäscheraum ,,zu berücksichtigen (VwGH 26. 6.2018, Ra 2018/16/0083).
Abgaben von freiwilligen Feilbietungen: Eine Versteigerung gilt auch dann als freiwillig, wenn dadurch eine

drohende Zwangsversteigerung abgewendet werden soll (VwGH 25.7.2018, Ro 20i6l13/0031).
Interessentenbeiträge: Dþ Festsetzung und Einhebung der Bauabgabe stellt auf die Wirksamkeit der Bau-

bewilligung ab, unabhängig davon, ob diese bereits rechtskräftig geworden ist (VwGH 26. 6.2018, Ra 2018/

16/0068).
Von Steføn Leo Frank

:: --
Clffer"rtliches Recht
4 Die Geschâftsordnung für die Kollegialorgane der Gemeinde 169
Schwerpunkt Steiermark unter Beachtung der Rechtslage in den anderen Bundesländern
In der Steiermark ermächtigt S 62 GemO den Gemeinderat, eine Geschäftsordnung für sich und die übrigen

Kollegialorgane der Gemeinde zu beschließen. Der Beitrag behandelt die rechtlichen Rahmenbedingungen

sowie ausgewählte Fragestellungen iZm Geschäftsordnungen. Zur Aufbereitung der Thematik wird ein ver-
gleichender Blick aufdie Rechtslage in den anderen Bundesländern geworfen.
Von Kerstin Gotthard

Zivilrecht
ð Straßenerhaltungspflichten der Gemeinden, insbesondere Winterdienst
und Haftung - Update 2018 179
Der Winter birgt für die Straßenbenutzer jedes Jahr viele Gefahren iZm Schneefall und Glätte. Der Straßen-
erhalter hat die Verpflichtung, die diesbezügliche Gefahr für den Straßenbenutzer im Rahmen seiner öffent-
lich-rechtlichen und zivilrechtlichen Pflichten hintanzuhalten. Der Beitrag ist ein Update zu den bereits
erschienenen Beiträgen und geht va auf die Rechtsprechung der letzten beiden Jahre ein.
Von Silvia Riederer

1
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Betriebswirtschaft
+ VRV 2015 - Beurteilung der Finanzlage einer Gemeinde 184
lnwieweit solleri Bewertungsspielräume genutzt werden? Stellt sich die Finanzlage einer Gemeinde
nach der Umstellung anders als bisher angenommen dar?
Mit den drei Haushalten ndch VRV 2015 steht grundsätzlich das gesamte Universum an Finanzkennzahlen,

die im unternehmerischen Kontext verwendet werden, zur Verfügung. Dieser Beitrag beschäftigt sich mit
der Fragestellung, inwieweit in der Privatwirtschaft verwendete Kennzahlen für die Interpretation von

Kommunalhaushalten übernommen werden können. Die Besonderheiten öffentlicher Haushalte berück-

sichtigend, wird ein Kennzahlenset vorgeschlagen. Daraus wird eine Auswahl für eine rasche Erstanalyse

getroffen. Dieser Beitrag stellt zu einem großen Teil eine Kurzzusammenfassung der RFG-Schriftenreihe zu

Finanz-Kennzahlen für Gemeindehaushalte nach VRV 2015 dar.

Von Veronikø Meszørits

+ Erfolgsfaktoren und Trends bei Haushaltskonsolidierungen 189
Praktische Erfahrungswerte aus begleiteten Haushaltskonsòlidierungen der letzten fahre.
Von Andreas PölzI, Peter Pilz und Christinø Duller

Standards
Ð lmpressum 153

mit
Praxistipp

Schulrecht
1r)18/1!r

eu macht der Schulanfang

o Aktuelle Neuerungen vorangestellt:
> Bildungsrefonn: Bildungsdirektionen in den Lände¡n, neues Lehre¡auswahlverfahren
D Neues Kapitel: Datenschutz in der Schale (DSGVO)
> Maßnahmen zur Erfüllung der Schulpflicht (Verwarnungen, neue Verwaltungsstrafen)
o Ausbildungspflicht bis 18: seit 1. Juli 2018 auch für Pflichtschulen

o Schulrecht konkret: Unterrichtsa¡beit, ,{ufsichrspflicht und Haftung, Leistungsfeststellung und -beurteilung,
Widerspruchsverfahren, teilzentrale standa¡disierte Reifeprüfüng, neue Oberstufe, Schulzeit und Ferien uam

. Anschaulich: rnehr als 100 (auch neue) praxisbeispiele

. Mit weite¡en relevanten Rechtsbereiche¡: Gesundheit (neue Bestimnlunger zur Schulgesunclheitsvorsorge),
Schulassistenz, Urheberrecht, Lehrerdienstrecht

M ANZ'sche Vctl ags- ut d Unive$¡tötsbuchhandlung GnbH
TELr43 l531 6"1 100 FAXr43 153161455 bestellet@marz.otKohhnarktl6.l0l1Wienwww.matz.at

Schulrecht 2078/19

MANZT

Andergassen

.Alles 
n
I

2 01 8. XXXVfl , 3 4 6 Seiten.
Br. Ê,UR36,-
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Im Aboflnement EUR 28.80
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RdE - Recht der Energiewirtschaft
Heft 1212018

Klagen gegen EEG-bezogene Kommissionshandlungen nach dem
EUG H-U rtei I Georgsmarienh ütte

Öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen i.S.v' S 12 Abs. 5 NAV -
Zugleich Anmerkung zu BGH, Urt. v. 09'12.2016- V ZR 231115

Beschl. v. 03.07.2018 - Vlll ZR 227116
Zur Verfassungsmålßigkeit der EEG-Umlage gemäß EEG 2012

Beschl. v. 17.O7.2018 - EnVR 12l17
Zur Berechnung individueller Netzentgelte

Beschl. v.04"07.2018 -Vl-3 Kart 82/15 (V)

Zur Bestimmung der Erlösobergrenzen für die zweite
Reg ul ierungsperiode Strom

Beschl. v. 11.07.2A18 - Vl-3 Kart 806/18 (V)

Zu den BNetzA-Festlegungen zur Regelenergie

Beschl.v. 10.10.2018-Vl-3 Kart 124117 N)
Zur Ermittlung des Erweiterungsfaktors für den Parameter Jahreshöchstlast

513

519

529

531

556

564

535

C. RdE aktuell

Energierequlierung - Neues aus Gesetzgebung und (Behörden-)Praxis lll/2018 568

Beilagenhinweisl
Mit dieser Ausgabe verteilen wir eine
Beílage der Nomos Verlagsgesellschaft mbH & Co KG

Wir bitten freundlich um Beachtung.
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INHALT

GENERALSEKREIAF

Stadtregionen fördern

Mo b ¡ lit¿t, Energierøurnp lanung o der

Beniebsansiedelungen sind urbøne Themen,

sie enden jedoch nicht an der Stadtgrenze.

In dieser Ausgabe der ÕGZ fnden Sie ab

Seite 42 einen ausf.ihrlichen Nøchbericht

zum 6. Stadtregionstag, der am 10. und

I t. Oþtober in Wels unter dem Motto

,, Erfo þmode ll Stadtregion - Zusammen

Wachsen" stanfand.

Die Wranstøltung hat deutlich gezeigt, døss

wir in uielen Bereichen stadtregionøle

Lõsungen brauchen und døf)r neben integ-

ri erten Stadtennuic Þlungsstrøtegien auc h

Stadt- (Um-) Land- Parm{rs ch aiìen und

Projekte im Europäischen Fonds f)r re(onale

Entwic Þlung (EFRE) strirþer uerankern

müssen.

Es liegt uorrangig an den Stlidten, d¡e EU-
Ziele uon Klimauand¿l über Migration bis

zu sozialem Zusarnmenhang urnsetzen, dafrir

brøucht es aøsreichentí Förd.erntirtei - sot'uoltl

ak Anreizfiir neue ah auch zur Absicherung

bestehender ?rojelete. Der Städtebund wird
sich auch weiterhin f.ir ein produktiues

Miteinander uon Stødt und Land einsetzen

und auf Bundes- wie auf Løndesebene auf
die taichtige Rolle und das Potenzial uon

Stadtregionen und Stridten zur Umsetzung

der EU-Ziele hinweisen.

Thornas W'enínger,
Gen era ß e þre tàr Os terre i c h is c h er Städte b und
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Ëntscheidungen
EUGH: Ankauf von Staatsanleihen durch die EZB ist rechtmäßig
(1 1 .1 2.201 I - C-493 / 17)

EuGH: Einseitiger Rticktritt vom Brexit möglich
(1 0.1 2.201 B - C-621 / 1 8)

BGH: Annahrne von Geldern i.S. v. 5 1 Abs. i S. 2 Nr. 1 Alt. 2 KWG
(1 6.1 0.201 8 - Vt ZR 45s/17)

Verwaltung
BKartA: Einleitung eines Missbrauchsverfahrens gegen Amazon

Gesetzgebung
EU-Kommission: Schärfere Vorschriften gegen Geldwäsche in

Kraft getreten
BReg: Ânderung des UmwG

Aufsätze

Dr. Hani Diekmann, RA

Say on Pay - Umsetzung ins deutsche Recht nach dem
ARUG ll-Referentenentwurf
Die Richtlinie zur Anderung der Aktionärsrechterichtlinie (EU 2017/
B2B) (im Folgenden ,,ARRL") hat in 2017 u.a. Vorgaben zur Rege-

lung von Vorstands- und Aufsichtsratsvergütung börsennotierter
Aktiengesellschaften gemacht. Zur Umsetzung der ARRL ins deut-
sche Recht ist nun ein Referentenentwurf vorgelegt worden. lm
Beitrag wird dargestellt, wie eine Umsetzung des sog. Say on Pay

auf der Basis des Referentenentwurfs erfolgen kann.

@
Dipl.-Kfm. Dr. Michael Wiesbrock, RA, und
Dr. Katharina Frank, RAin

Vertragliche Freistellungsansprüche im
Unternehmenskauf

- Wesen, lnteressenlagen, Geltendmachung -
Vertragliche Freistellungsanlþrüche sind im Unternehmenskauf
weit verbreitete Gestaltungsinstrumente. lr¡ ersten Teil des Bei-
trags werden zunächst Wesen und lnteressenlagen untersucht, ¡m

zweiten Teil sollen sodann Fälligkeit und Verjährung in den Fokus

genommen. Ergänzt werden beide Teile durch eine Checkliste für
die Praxis.

Steuerrecht

Die Woche im Bliek

Entsche¡dungen
BFH: Gemeinnützigkeit eines Vereins zur Förderung des IPSC-

Sch ießens (27 .9.201 8 - V R 48 / 1 6)

BFH: Keine Anwendung des 5 6a S. 1 GTESIG auf Erwerbsvorgänge

i.S. des 5 1 Abs. 1 Nr. 1 GTESIG - Verfassungsmäßigkeit des 5 23

Abs. 12 GrEStG nicht ernstlich zweifelhaft (22.11.2018 - ll B 8/18)

Aufsätze

Dipl.-Finw. (FH) Andreas Kortendick, LL.M., 5tB,

Dipl.-Kfm. Dr. Christian Joisten, StB, und Orkun Ekinci

Zur Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung:
Folgerungen aus dem BFH-Urteilvom 13.6.2018 -
tR94/15
Das Urteil des BFH vom 13.6.2018 bringt einerseits nur wenige
neue Erkenntnisse, auf welche Weise der Gegenbeweis einer tat-
sächlichen wirtschaftlichen Aktivität ¡. S. d. 5 B Abs. 2 ASIG erbracht
werden kann. Es zeigt aber erneut, dass die Anforderungen an den
Nachweis recht niedr¡g sind. Fraglich bleibt, ob diese geringen An-
forderungen auch nach Umsetzung der ATAD noch der richtige
Maßstab sind. Zudem konigiert der BFH die Einkünfte der Zwi-
schengesellschaft durch eine verdeckte Einlage. Dabei überraschen

die Aussagen des BFH zum Konespondenzprinzip i.S.d.5 8 Abs.3
S.5 KStG.

Dr. Stefan Behrens, RA/FAStR/StB, und Daniel Drescher

Erstattung von nach dem Einspruchsverfahren
festgesetzten Aussetzungszinsen nach erfol greichem
Klagevefahren
lm Beitrag wird dargelegt, dass die Rechtsfolge von 5 237 Abs.5
AO nur insoweit greift, als das Rechtsbehelfsverfahren aus Sicht
des Steuerpflichtigen ganz oder teilweise erfolglos geblieben ist
und der Steuerbescheid anschließend nach Erlass des Aussetzungs-

zinsbescheids unabhängig vom abgeschlossenen Rechtsbehelfs-

verfahren geändert wird. Jedoch steht S 237 Abs. 5 AO der Aufhe-
bung bzw. Änderung des Aussetzungszinsbescheids nicht entge-
gen, wenn bzw. soweit das Rechtsbehelfsverfahren aus Sicht des

Steuerpfl ichtigen erfolgreich abgeschlossen wird.

@
Prof. Dr. Lorenz J. Jarass
D-¡--- J^- ?-.--J-L^..^-- ^:- ?..-:--L^-L^-:-La
nclut llI Lltl gt u¡lu)LËuEt. tlll ¿wlÐLllttluËl llltt

Am 27 .11 .2018 hat Bundesfinanzminister )laf Scholz den Ländern

intern ein Modell zur Grundsteuerreform vorgelegt dessen endgül-
tige Fassung allerdings erst nach Abstimmung mit den Ländern ¡n

2019 veröffentlicht werden soll.

Entscheidungen

BFH: Anderung der Rechtsprechung zum steuerbaren Leistungs-

austausch bei platzierungsabhängigen Preisgeldern
(2.8.2018 -V R21/16)

BFH: Versorgungszusage: Erdienbarkeit bei Barlohnumwandlung -
Wechsel des Durchführungswegs
(7 .3.2018 - I R 89/15 - dazu BB-Kommentar von
Carolin Selig-Kraft, LL.M.)

BFH: Anmietung einer als Homeoffice genutzten Wohnung des Ar-
beitnehmers durch den Arbeitgeber
(17.4.2018 - lX R 9 /17 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Lukas Hilbert)
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303 1

3037

3041

3043

3047
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Dr. Michael Krenzler, RA 3023

Die Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer durch
Relocation-Unternehmen und das Rechtsdienst-
leistungsgesetz

Häufìg werden Unternehmen bei den im Rahmen der Anwerbung
ausländischer Arbeitnehmer verbundenen organisatorischen Maß-
nahmen von externen Dienstleistern, sog. Relocation-Unterneh-
men, unterstützt. Neuerdings bieten diese Dienstleister auch die
Beratung und Vertretung ihrer Auftraggeber in allen mit dem Zu-
zug der ausländischen Arbeitnehmer verbundenen ausländer-, auf-
enthalts-, arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Fragen an,
wobei es für deren Qualität keinerleiVorgaben gibt. Der Beitrag un-
tersucht die Zulässigkeit dieses erweiterten Dienstleistungsange-
bots nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz und die Folgen der -
bejahten - Unzulässigkeit.

Hntscheidung

EuGH: Anwendung einer Gerichtsstandsklausel bei Schadenser- 3028
satzklage eines Händlers gegen seinen Lieferanten wegerr Miss-
brauchs einer marktbeherrschenden Stellung
(24.1 0.201 I - C-595/1 7 - dazu BB-Kommentar von
D¡. Laura Stammwitz, RAin)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Rechnungslegung
|FRS: Verbesserungen der lFRS-Taxonomie

CDSBI Überprüfung der Angaben zu Klima- und Umweltinforma-

tlonen

DRS(j 26. Ergänzungslieferung der DRS

DßSCI Stellungnahme zum ARUG ll-RefE

WirtschaftsPrüfung
IDW: Stellungnahme zum ARUG Il-RefE

IDW: Neue Mustervermerke für Eigenbetriebe und Gemeinden

IDW: Darstellung von Finanzinstrumenten nach IAS 32 - IDW RS

HFA 45 aktualisiert

IDW: Ermittlung von Pauschalwertberichtigungen von lnstituten

WPK: Vorstandss¡tzung am 1 0.12.2A18

WPK: Wirtschaft sPlan 201 9

WPK: i7. Anderung der Gebührenordnung

lllPK: Was mit den Daten im Berufsregister/Abschlussprüferregister
,geschieht

WPIIBStBK: Stellungnahme zum Entwurf der ,,Prüfleitlinien Voll-

stãndigkeitserklärungen" zur Prüfung und Bestätigung von Voll-

ständigkeitserklärungen gem. 5 1'l VerpackG

3o4s Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Anspruch des Betriebsrats auf Gesamtfreistellung (26.9.20'lB

-7 ABR77/16)

BAG: Sach g ruppenbildung beim Günstigkeitsverg leich (22.8.201 I
- s AzR ss1 /17)
BAGI Funktionelle Zuständ¡gkeit bei der Festsetzung von Rechts-

anwaltsvergütung (1 5.1 1.201 B - 6 AZB 31 I 18)

BAG: Klassenfahrt-Zuschlag nach Zuschlagsverordnung
(20.1 1.2018 - 6 AZN 569/18)

BAG: Weisungsrecht des Arbeitgebers bei Fachleitertätigkeiten
(24.10.2018 - 10 AZR 19l18)

BAG: Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch Wiederaufleben
eines Beamtenverhältnisses (1 .8.2018 - 7 AZR 561/16)
ArbG Berlin-Brand.: Vergleichbarkeit bei Sozialauswahl von Flug-

personal (25.1 0.201 8 - 41 Ca 16495/17)
LAG NRW¡ Höhe der Einkünfte als lndiz für den Arbeitnehmersta-
tus (21 .8.201 I - 3 Ta 288/1 B)

LAG NRW: Bemessung des Streitwerts von Vergleichen bei Aus-

gleichsklauseln (4.10.2018 - 4Ía 341 /18)
LAG Hessen: Anspruch auf qualifiziertes Endzeugnis
(10.8.201 B - B Ta 246/18)
LAG Schleswig-Hol.: Fallstricke bei der Nutzung von beA
(PM Nr. 8/2018)

Aufsatz

Prof. Dr. Dr. h. c. Manfred löwisch, RA

Neues Teilzeitrecht
Am 1.1.2019 tr¡tt das Gesetz zur Weiterentwicklung des Teilzeit-

rechts und zur Einführung einer Brückenteilzeit (BGBI l) in Kraft.

Das Gesetz führt eine Pflicht zur Erörterung von Teilzeitwünschen

ein (1.), bindet die Geltendmachung des Anspruchs auf Veninge-
rung der Arbeitszeit an die Textform (ll.) und ändert die Darle-

gungs- und Beweislast bei Wünschen auf Verlängerung der Ar-

beitsze¡t (lll.). lm Mittelpunkt steht die Einführung eines Anspruchs

auf zeitlich begrenzte Veningerung der Arbeitszeit (sog. Brücken-

te¡lzeit) durch den neuen 5 9a TzBfG (lV.). Schließlich wird die Ar-

beit auf Abruf neu geregelt (V.). Die Anderungen werden im Beitrag

erläutert und kritisch gewürdigt.

lnhalt I

J059

3061

Betriebswirtschaft
Mueller: Weniger Rechtssicherheit und mehr Büro-

- Die europäische Marktmissbrauchsverordnung im Praxistest

Aufsatz

Dr. Norbeñ lüdenbach, WP/St8, und Dr. Jens Freiberg, WP

BB-lFRS-Report 2018

Ðer Beitrag stellt - als Fortsetzung der BB-IFRS-Reporte der Verf. in
Jahren 2007-2017 - überblicksartig die Weiterentwicklung der
im Jahr 2018 dar. lm Mittelpunkt stehen dabei das neue Rah-

sowie die Verschiebung des Erstanwendungszeit-
von IFRS 1 7. Darüber hinaus werden punktuelle Änderungen

Standards, Entwürfe zur Anderung von Standards sowie das Ar,
des IFRS lnterpretation Committee thSmatisiert.

KeinwirtschaftlichesEigentumeinesSondernutzungsberech- 3056

-Vl R6711q ira,, Do /^**^^+--.,^^
RAin/StBin)

nach56Abs.1 Nr.3ESIG 3058
- dazu BB-Kommentar von

RA/stB)

EnÍ¿¿hai¡l¡ ¡naL¡ I CJ\a tS tV gt t:t

BAG: Keine Betriebsrentenanpassung wegen Umstrukturierungs- 3068

rn¿ßrrahrlen
(26.4.2018 - 3 AZR 686/1 6 - dazu BB-Kommentar von

Bernd Wilhelm-Werkle, LL.M., Syndikusrechtsanwalt, und

Gordon Teckentrup, LL.M., Syndikusrechtsanwalt)

Die Erste Seite
Dr. Xaver Ditz, StB

Die ungeliebte Reform der Grundsteuer -
Die Zeit läuft abl

Veranstaltungsber¡cht
5. ,,Deutsche Arbe¡ttrechtskonferenz" am 8.1 1.201 8
in der Allianz Arena München

lmprcssumAlorschau

305 1
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AUFSÄTZE

KONZERNRECHT
Aktienrecht
Zur Reform des Beschlussmängelrechts nach den
Beschlüssen des 72. DJT 201 I
Prof. Dr. Carsten Schäfer, Mannheim
Der Beitrag verdeutlicht den Reformbedarf für die AG auf
Basis der vom 72.ùT 2018 gefassten Beschlüsse, die zunächst
zusammenfassend präsentiert werden. lm Anschluss daran
werden einzelne Themen vertieft, und zwar sowohl (und zur
Hauptsache) in Bezug auf das aktienrechtliche Beschluss-
mängelrecht, sodann aber kurz auch in Bezug auf andere
Rechtsformen, insb. auf die PersGes.

DK1284931

Aktienrecht
Der RefE eines Gesetzes zur Umsetzung der zweiten
Aktionärsrechterichtlinie im Überblick
RA Dr. Wolfgang Grobecker/ RAin Jasmin Wagner,
beide München
Das BMJV hat am 11.10.2018 den Referentenentwurf (RefE)

eines Gesetzes zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-
richtlinie veröffentlicht. Den Schwerpunkt bilden Regelungen
zur ldentifikation und lnformation der Aktionäre (Know your
Shareholder), zur Einbeziehung der Aktionäre bei der Vergü-
tung von Organmitgliedern (Say on Pay), zu Geschäften mit
nahestehenden Personen (Related Party Transactions) und
zu erhôhten Transparenzanforderungen für Vermögensver-
walter, institutionelle Anleger und Stimmrechtsberater. Der
vorliegende Beitrag stellt den wesentlichen lnhalt des RefE
dar und ze¡gt zu erwartende Auswirkungen auf die Praxis auf.

DK1286085

STEUERRECHT

B¡la nzsteuerrecht

Rechnungslegung derTreuhand an Unternehmens-
beteiligungen im handels- und steuerrechtlichen
Jahres- sowie im Konzernabschluss (Teil 1)

RA/StBiWP Dr. Siegfried Eden, Bremen
Treuhänderische Unternehmensbeteiligungþn sind in zahl-
reichen Erscheinungsformen anzutreffen. Die mit der Treu-
hand an Gesellschaftsanteilen verfolgten Ziele reichen von
der Ausübung der Gesellschafterrechte durch eine sachkun-
dige Person anstelle eines Erben oder eines Kapitalanlegers
in Publikums-PersGes. bis zur Sicherung einer Forderung zu-
gunsten von Gläubigern oder dem Nießbrauch vergleichbare
Gestaltungen. Der Beitrag stellt die Rechnungslegung der
Ïreuhand an Unternehmensbeteiligungen im handels- und
steuerrechtlichen Jahres- sowie irn Konzernabschluss dar.
Teil 1 befasst sich dabei mit den zivilrechtlichen Treuhand-
varianten und dem wirtschaftlichen Eigentum, den Voraus-
setzungen der zivilrechtlichen Wirksamkeit von Treuhandver-
hältnissen, den Kriterien der wirtschaftlichen lnhaberschaft an
treuhänderisch gehaltenen Gesellschaftsanteilen, der Zurech-
nung treuhänderisch gehaltener Anteile, den Auswirkungen
der Begründung und Anderungen des Treuhandverhältnisses,
der Rechnungslegung des Treugebers und des Treuhänders
und der Treuhandbeteiligungen im Steuerrecht. Der Beitrag
wird in Heft 12 fortgesetzt.
DK1282269

lnhaltsverzeichnis

RECHNUNGSTEGUNG/CORPORATE GOVERNANCE
Rechnungslegung
Die bilanzielle Behandlung von Kryptowährungen
NACh HGB

Theresa Ummenhofer, M.5c. / Nicholas Zeitler, M.5c.,
beide Frankfurt/M.
Auch wenn Kryptowåihrungen, wie Bitcoin, (bislang) nicht als
gesetzliche Zahlungsmittel anerkannt sind, werden sie trotz-
dem von Unternehmen bereits aktiv genutzt. Da es sich bei
Kryptowährungen um eine neuart¡ge Erfindung handelt und
hierfür noch keine anwendbaren Regeln gesetzlich kodifiziert
sind, ergeben sich auch zahlreiche Fragestellungen hinsicht-
lich der bilanziellen Abbildung erhaltener, erworbener und
selbst erzeugter Kryptowährungen. Am Beispiel von Bitcoins
wird in diesem Beitrag untersucht, welche Schwierigkeiten bei
der bilanziellen Abbildung bestehen und wie sich diese in das
Gefüge der GoB einordnen lassen.

ÐK1 281 538 s.442

ENTSCHEIDUNGEN

s.413

KONZERNRECHT
GmbH-Recht

Zur Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung
zum Abschluss, zur Anderung und Beendigung des
Dienstvertrags eines Geschäftsführers
BGH, Urteil vom 03.07.2018 - llZR452117

DK1278522 s.451

s.419
Aktienrecht
Nichtigke¡t der Beschl
Aufsichtsrat zur Ausü
Kapitalerhöhung u

BGH, Urteil vom 1

DK1277832

Vorstand

- llzR 120116

un
lu

Akt¡enrecht

Zur Haftung eines Vorstandsm .i!

s.452

s,457

Nichteinholung eines Zustimmungsbeschlusses
des Aufsichtsrats
BGH, Urteif vom 10.07.201 I - ll ZR 24117

081282766

VERWALTU N GSANWEI S U NGEN

STEUERRECHT

Grunderwerbsteuer
Mittelbare Ãnderung des Gesellschafterbestandes
eíner grundbesitzenden (Personen-)Gesellschaft
i.S.d.5 1 Abs.3 GTEStG

Oberste Finanzbehörden der Länder, Gleichlautende
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Vorteil gegenüber klassischen Rechnern

33 Forschung: Digitale Patientenakte, Kt präft euf-
merksamkeit, Ohrenzucken dteuert Handprothese

34 Internet: Facebook unter Dauerfeuer, ne{rer

Bundesdatenschutzbeauftragter, Werbebetrug

37 Pokémon Go: Spieler-gegen-Spieler-Kämpfe

38 Raspberry Pi: Aufsteck-Soundkarte HifiBerry
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39 Support-Ende für PHP 5.6: letzt handeln!
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Blindtexte
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44 Alexa-Nachrtistlösung: Echo Input

¡14 Streaming-Client: Amazon Fire TV Stick 4K
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6o Python-IDE für Einsteiger: Thonny
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112 Vernunft-Handys: Die 300-Euro-Klasse

116 OCR: iOS-Apps zum Digitalisieren gedruckter
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Android entschlacken
Auf Android-smartphones sind allerhand Apps
vorinstalliert, von denen man die wenigsten haben
möchte. Die übrigen verschwenden wertvolle Res-

sourcen und verschicken laufend Daten. Mit einem
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GESETZGEBUNG
r östeRn¡lcx
ì. V"rb.rr"rrngruorschlä9e der Rechtsanwaltschaft -

RegierungsProqramm

2. M¡-ndeststandards für Gesetzgebungsverfahren

3. Zugang zur Justiz

tualuìerLing des Rückgangs der Anfaìlszahlen bei Gericht

Gerichtsgebühren

CEPEJ-Studie

Gebührengesetz

Verfahrenshilfe

PersonalkÜrzunqen bei Gericht und Aufnahmestopp

der Ger¡chtspraxis

RechzeìtÌge Einbringung von elektronischen Eingaben

LVwG und BFG nach wie vor nicht an den ERV angesclrlossen

4.Zugangzu Behörden

Elektronische Akteneins¡cht bei Polìzeibehörden

Probleme rn Verfahren vor der Finanzmarktaufs¡chtsbehörde

5. Berufsrecht

Angrìff auf die rechlsanwaltl¡che Verschwiegenheit

Übererfûllung von Unionsrecht (Gold-Plating) -
Geldw¿sche iWiderspruch iZm Verschwiegenheitspfl icht)

Wi rtschaftliche Eigentúmer Registergesetz

Entlohnungs-Richtlinie

Beglaubigung durch Rechtsanwälte
(Elõktron¡sches Notar¡atsform-Gründungsgesetz)

Patientenverfúgungsgesetz-Novelle 20 1 8

6. Verfassungsrecht und Grundrechtsschutz

Grundrechtetag des ÖRAK

Sìcherheit5paket 201 8

PNR-Gesetz

VfGH: Polizeiliches St¿atsschutzgesetz

Recht auf freie Anwaltswahl

Östeneichische Anpassungsgesetzgebung aufgrund der

Datenschuft rundverordnung der EU

7. Jahressteuerqesetz 20i 8

Einsichl in das-Exekutionsr$ister

8. Asyl- und Fremdenrecht

Fremdenrechtsänderu ngsgesetz 20 1 8

9. Strafrecht

Regierungsprogramm: Reformen im Strafrecht

Strafrechtsänderungsgesetz 20 1 I
Taskforce Strafrecht

Rechtsanwaltlicher Bereitschaftsdienst

Neuerunqen im Verwaltungsstrafrecht
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